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______________ 
(Lief. 16.07.2007) 

Satzung über die  
Aufhebung der Teilnahme- und Marktstandsgebührensatzung 

der Stadt Witten (Marktsatzung) einschließlich  
ihrer Änderungssatzungen 

vom 19.06.2007 
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Witten hat aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der  Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV.NRW S. 
666/SGV.NRW. 2023), der §§ 70 und 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.2.1999 (BGBl. I S. 202) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712/SGV.NRW 610) 
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 11.06.2007 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Marktsatzung vom 17.03.1986 einschließlich ihrer Änderungssatzungen vom 
10.11.1988, 14.8.1989, 23.3.1992 und 20.12.2001 wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 


